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Entwurf eines Bundesgesetzes über den Ausbildungsbeitrag tur 

Rechtspraktikanten (Rechtspraktikanten-Ausbildungsbeitragsgesetz) 

Die Nö Landesregierung beehrt sich mitzuteilen. daß gegen den 

Entwurf eines Bundesgesetzes über den Ausbildungsbeitrag für 

Rechtspraktikanten (Rechtspraktikanten-Ausbildungsbeitragsgesetz) 

an sich kein Einwand besteht. 

Angesichts dessen, daß die Rechtsteilung der Rechtspraktikanten 

zum Bund nunmehr hinreichend außer Streit gestellt erscheint, 

wäre es zu wünschen, die gesamte Materie in einem einzigen 

Gesetzeswerk zusammenzufassen. Da die vom Verfassungsgerichtshof 

gesetzte Frist hiefür zweifellos nicht reichen wird, sollte das 

angeregte Vorhaben dennoch - wenn auch zu einem späteren Zeit­

punkt - verwirklicht werden. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme übermittelt. 

Nö Landesregierung 

L u d  w i g 

Landeshauptmann 
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1. An das Präs1djum des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregjerungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

, 

FUr die Richtigkeit 

derJl2� 
NÖ Landesregierung 

L u d  w 1 g 

Landeshauptmann 
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